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B. Wissenschaftliche Mitteilungen.

Aus der Praxis der Pensionsversiclierung.

Von Dr. Werner Friedli, Bern.

Eine an die Versicherungsmathematiker ziemlieh

häufig herantretende Frage ist die folgende: Welche
Bewfews&aZa kann bei der Errichtung einer Pensionskasse

oder bei der Reorganisation einer solchen in Aussicht

genommen werden, wenn an finanziellen Mitteln ein
Fonds I'' und eine gleichbleibende Durchschnittsprämie

(Gehaltsprozente) zur Verfügung stehen Dabei neh-

men wir an, es handle sich um eine «ausgebaute Kasse»,
welche neben mit dem Dienstalter steigenden Invaliden-
Pensionen auch Renten an Witwen und Waisen und an
altershalber zurücktretende Mitglieder sowie allfällige
sonstige Leistungen wie Abfindungen während einer

Wartefrist, Sterbegelder u. dgl. gewährt.
Zur Lösung der gestellten Frage wird der einzelne

Praktiker nach Wahl geeigneter Rechnungsgrundlagen
verschieden vorgehen. Der eine wird vorerst für eine be-

stimmte Rentenskala die versicherungstechnische Bilanz
aufstellen, deren Ergebnis ihm anzeigt, ob die Skala zu
hoch oder zu niedrig angesetzt ist; alsdann erfolgt eine

passende Änderimg der Skala und erneute Prüfung 'an-
hand der Bilanz. Ein anderer Experte wird mit Durch-
schnittszahlen (mittleres Alter, Dienst- und Eintritts-
alter, mittlere Besoldung usw.) operieren und mit einiger
Erfahrung leicht die Rentenskala passend festlegen; aber
auch in diesem Falle hat eine richtige technische Bilanz,
welche erst die Frage endgültig entscheidet, zu folgen.
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Zweckmässiger scheint uns ein Verfahren zu sein,
bei welchem man vorerst geeignete Grundwerte berechnet,
mit deren Hilfe die Frage alsdann eine nahezu eindeutige
Antwort findet, wobei Bestimmung der Rentenskala
und Aufstellung der Bilanz in emer Operation erledigt
werden können. Wir wollen sie als «G'nmchceri-Met/toä!«»

bezeichnen. Um nicht zu viele Formeln aufstellen zu
müssen, zeigen wir sie nur am Beispiel der Invaliden-
Pensionen, fügen jedoch ausdrücklich bei, dass sie un-
verändert gilt, wenn ein ausgebautes Versicherungssystem
vorliegt oder wenn für männliche und weibliche Kassen-

mitglieder etwas abweichende Bestimmungen (anderes
Rücktrittsalter u. dgl.) zu Recht bestehen.

Bezeichnungen

« Alter des Mitgliedes am Stichtag.
w Dienstalter des Mitgliedes am Stichtag.
a; 2—n Eintrittsalter des Mitgliedes.
m statutarisches Rücktrittsalter des Mitgliedes

(z. B. m a; 35 bzw. « 65).

/J Versicherte Besoldung des Mitgliedes.

a Anfangssatz der Rentenskala (Minimum)
M Endsatz der Rentenskala (Maximum).
IF Wartefrist (von beispielsweise 5 Dienstjahren).
V «Länge» der Skala (von beispielsweise 35 Dienst-

jähren).
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Im weitern bezeichnet ß die jährliche, gleichmässige

Steigerung des Rentensatzes zwischen Maximum und



Minimum, m das Verhältnis von Maximum zu Minimum,
so dass

« ,-i\
V—PF ^

m — (2)
a

Unter Verwendung der Kommutationszahlen lässt
sich alsdann die Anwartschaft des aktiven Mitgliedes
(«, ») auf Invalidenrente in der gebräuchlichen Schreib-
weise wie folgt darstellen:

>PF- ^ R" —' 100 «.»

={[«+ («- W) « »? + /> (Si, - s;v,)[ BF

Dabei ist der einfacheren Berechnung zuliebe auch
schon die Belastung durch die Altersinvalidenrente und
Anwartschaft auf Invalidenrente nac/t dem Rücktritts-
alter « einkalkuliert. Die Bilanzkomponente für Belastung
durch Altersrenten würde also nur noch die Anwart-
schaft auf Rente an den das Alter « überlebenden Ak-
tiven umfassen.

Im folgenden lassen wir den Index at der Einfachheit
halber auf der Seite.

Wir führen nun als wichtige Hilfsgrösse ein

B 1

100 //< (4)

einen Ausdruck, der vorerst für alle Mitglieder zu be-

rechnen ist. Dann ergibt sich die Gesamtbelastung durch



Anwartschaften der Aktiven auf Invalidenrente aus dem
Ansätze:

Für m < 17 hat das Glied mit dem Faktor (r& — IF) weg-
zufallen, und es ist in den Kommutationszahlen a durch
2 -|- IF — w zu ersetzen.

Als Gnwwfoeerfe bezeichnen wir die Produkte

und 0-IF)-A^I sowie (S^ — • J,

ihre auf alle Mitglieder ausgedehnten Summen als Grund-
wertsummen. Zur Abkürzung der Rechenarbeit darf
bei einem grossen Mitgliederbestand eine Zusammen-

fassung in Gruppen benachbarter Alters- und Dienst-
alterskombinationen stattfinden.

Eine zu (5) parallele Formel gilt für die Belastung
durch anwartschaftliche Witwenpensionen.

Bei der Ermittlung der Attersrewfem-Belastung hat
man dem statutarischen Rücktrittsalter w Rechnung zu

tragen. Alle Mitglieder, deren rechnungsmässiges Ein-
trittsalter vor dem Grenzalter

liegt, werden das Maximum der Rente beziehen, so dass

für sie

für die übrigen ist statt M die reduzierte Altersrente

M — (a — « —- a:,,) /I

in Anrechnung zu bringen, so dass die Gesamtbelastung
durch alle Mitglieder aus der Gleichung folgt:

ajg m — IV

a; < a;„,
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Auch hier sind die 2 Grundwertsummen einfach festzu-
stellen. Die erste derselben tritt auch beim Barwert des

EmTieiisfeeifraf/es (1 %) wieder auf, nämlich

Hü i

(6)
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In der Anwendung der Grundwertformeln sind nun
verschiedene Fälle möglich, von denen wir zwei heraus-

greifen :

1. Das Maximum der .Bentenskala ist vorgeschrieben
(z. B. 70 % des versicherten Gehalts). Man bestimme
das Minimum und damit den Verlauf der Skala

(Fig. 1).
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Fig. l.



2. Sowohl Minimum wie Maximum der Rente sind un-
bestimmt, es ist lediglich vorgeschrieben, dass das

Maximum in einem bestimmten Verhältnis zum Mini-
mum stehe (Fig. 2).

FaZZ 2. Gesucht ist « (und damit /?), während M
gegeben ist. Aus Gleichung (5) folgt wegen (1):

2 1ÖÖ ^N— IV ^2) (8)

wobei die Konstanten bedeuten

(W-HO2X- r-2(»-ir)ff.. J-2(S.+

2>- w> i+• -i -

also auf einfache Weise aus den Grundwertsummen folgen.

Wir nehmen an, wir hätten die zu (8) analogen For-
mein für alle Rentenarten (Invalide, Witwen und Waisen,
Altersrentner) aufgestellt. Die Formel für die Total-



belastung durch die (noch unbekannten) Kassenleistungen
wird lauten

M (° ' ^ ' ^2) ' (io)

wobei die Konstanten C\ und Fg durch Zusammen-

fassung aus den verschiedenen Komponenten bzw. Cg

entstanden sind.
Dieser Belastung stehen an Mitteln gegenüber der

Fonds F und der Barwert der Beiträge, vermindert um
den Barwert der von der Rentenskala unabhängigen
Kassenleistungen Jf (Abfindungen, Sterbegelder u. dgl.),
so dass die fundamentale Gleichung lautet

M F + Pj • F — F
oder

+ MO, (N — 14') (F + P4 • F — F) (11)

Airs dieser linearen Gleichung ergibt sich der gesuchte
Anfangsrentensatz eindeutig zu:

(N_F)(F+P, 22-—F)— MF
« • ^ (12)

Ebenso einfach hätte sich wegen der Symmetrie der Aus-

drücke das Rentenmaximum M aus bestimmt vorge-
schriebenem Minimum a ergeben.

M
FaZZ 2. Das Verhältnis m — ist bestimmt gegeben,

während a (und damit M) gesucht ist.

Wegen M am folgt /I — a

und damit



worin die Konstante C3 bedeutet

(W-W)2>, i+(m-1) (2>-W>N. • r+2A+.-s#,) 1),

also wiederum auf sehr einfache Weise mit den Grund-
wertsummen zusammenhängt. Wir erkennen dabei, dass

die einfachsten Fälle für m sind

m l, wodurch Cg (W—F) 2-K,-I (Konstante Eente).

m 2, wodurch Cg

(N—F) VW, • 1+ 2 (n-JO W • 1+ 2 (A+~S'^) • I.

Wiederum ergibt sich nun eine einfache Formel für
die Belastung aus den verschiedenen Bentenarten

^ (15)

und aus der Gleichung zwischen Leistung und Gegen-

leistung der gesuchte Rentensatz

(W — F) (F + P4 • E— /£)
(16)

Die Lösung für Fall 2 ist wiederum eindeutig und

ergibt sich übrigens auch direkt aus Gleichung (11),
in welcher M am zu setzen ist:

a (C'l + m C;) (JV-F) (F + P4 • F — E)

(W-F).(F+P,-F-K)
c, + «c, (^

so dass G3 ——f— m 0
2

Fassen wir die Ergebnisse dieser Untersuchung kurz
zusammen: Die Grundwertmethode besteht in der Ein-
führung einer Hilfsgrösse I, in der Auflösimg der Be-
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lastungsbarwerte in die einzelnen Glieder durch Bildung
der Grundwerte, deren Summen als Koeffizienten in
dem die Gesamtbelastung des Mitgliederbestandes dar-
stellenden Ausdruck auftreten. Ihre Verwendung zur
Lösung der eingangs gestellten Frage ist zweckmässig,
weil das Resultat ein nahezu eindeutiges wird. Wir sagen
«nahezu», weil man die gefundenen Werte für «, M, ß

passend aw/nmcfon wird. Ein weiterer Vorteil der Grund-
wertmethode liegt darin, dass auch nach der Aufrundung
der Sätze, z.B. adie Gesamtbelastung sofort
bekannt ist, indem rückwärts

^jyVZTf Cv + ^2)
bzw.

"'=ïrhL"'^ + ^>
wobei die Grundwertsummen ïmuerân&rf bleiben. Es

kann infolgedessen auch sofort die Bilanz aufgestellt
werden, wobei man noch weitere Untersuchungen über

allfällige sichere Gewinn- oder Verlusterwartungen ohne

weiteres zu berücksichtigen in der Lage ist. Ferner er-
sieht man, dass bei Kenntnis der Grundwertsummen
beliebigeVariationen der gleichmässig steigenden Renten-
skala auf ihre Auswirkung hin geprüft werden können,
ohne dass für den ganzen Versicherungsbestand ein ein-

ziger Barwert neu zu berechnen ist.
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